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Fragestellungen: 

Eigenverbrauch von Solarstrom nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 in der Fassung des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (im Folgenden bezeichnet als § 33 Abs. 2 EEG 
2009 (a.F.)) und in der Fassung des Gesetzes vom 11. August 2010 (im Folgenden bezeich-
net als § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.)) sowie dessen messtechnische Erfassung: 

 

1. Vergütungsvoraussetzungen: 

(a) Wie ist zu berechnen, ob eine Fotovoltaik-Installation die Leistungsgrenze in § 33 Abs. 2 
EEG 2009 erreicht bzw. überschritten hat? Insbesondere: Ist § 19 Abs. 1 EEG 2009 hierbei 
anzuwenden? 

(b) Kann bei Fotovoltaik-Installationen mit einer Gesamtleistung von mehr als 30 Kilowatt 
nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) bzw. bei mehr als 500 Kilowatt nach § 33 Abs. 2 EEG 
2009 (n.F.) anteilig, d. h. bis zu einer Leistung von 30 bzw. 500 Kilowatt, von der Eigen-
verbrauchsregelung Gebrauch gemacht werden? 

(c) Setzt die Vergütung des selbst verbrauchten Stroms nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 voraus, 
dass die Anlage unmittelbar oder mittelbar an ein Netz i. S. d. § 3 Nr. 7 EEG 2009 ange-
schlossen ist? 

(d) Was ist unter einem „Dritten“ und was unter „unmittelbarer räumlicher Nähe“ i. S. d. § 33 
Abs. 2 EEG 2009 zu verstehen? Wie ist der Nachweis zu erbringen? 

(e) Ist die Anwendung des § 33 Abs. 2 EEG 2009 ausgeschlossen, wenn der Dritte an die 
Anlagenbetreiberin bzw. den Anlagenbetreiber für den selbst verbrauchten Strom ein Entgelt 
zahlt? Insbesondere: In welchem Verhältnis steht die Direktvermarktungsregelung des § 17 
EEG 2009 zu § 33 Abs. 2 EEG 2009? 

(f) Was ist unter „Selbstverbrauch“ im Sinne des § 33 Abs. 2 EEG 2009 zu verstehen? Ist 
insbesondere auch eine Zwischenspeicherung oder die Aufladung einer (Auto-) Batterie ein 
solcher „Selbstverbrauch“? 

(g) Ist der Selbstverbrauch durch die Anlagenbetreiberin, den Anlagenbetreiber oder Dritte in 
unmittelbarer räumlicher Nähe nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 – und ggf. auch dessen Beendi-
gung – dem Netzbetreiber – vorher oder ggf. nachher – anzuzeigen? Wenn ja, welche Frist 
gilt für diese Anzeige und welche Tatsachen sind dem Netzbetreiber mitzuteilen? 

(h) Gilt der jeweils gewählte Vergütungsmodus für einen bestimmten (Mindest-) Zeitraum 
oder kann die Anlagenbetreiberin, der Anlagenbetreiber oder der Dritte kurzfristig, z. B. tage- 
oder stundenweise, zwischen Selbstverbrauch und Einspeisung wechseln? 

 

2. Anspruchs-/Vergütungsumfang: 

(a) Ist bei § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) die Degressionsregelung des § 20 Abs. 2 Nr. 8 b), 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EEG 2009 auf den Vergütungssatz nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 oder auf 
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den Betrag anzuwenden, der sich nach Abzug des in § 33 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 EEG 
2009 genannten Betrages von dem Vergütungssatz nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 ergibt? 

(b) Wie berechnet sich die Vergütung nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 bei einer Fotovoltaikinstal-
lation, bei der die Module sowohl vor als auch ab den zum 1. Juli und 1. Oktober 2010 einge-
tretenen Degressionszeitpunkten in Betrieb genommen worden sind und/oder die Schwellen-
werte in § 33 Abs. 1 und Abs. 2 EEG 2009 überschritten werden? 

 

3. Fragen der messtechnischen Erfassung und Abrechnung: 

(a) Wie ist die nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 selbst oder durch (mehrere) Dritte verbrauchte 
Strommenge unter Berücksichtigung von § 13 Abs. 1 EEG 2009 messtechnisch zu erfassen 
und abzurechnen? 

(b) Wie erfolgt die Messung, wenn an demselben Netzverknüpfungspunkt sowohl eine Über-
schusseinspeisung aus einer Solarstromanlage mit Eigenverbrauch als auch eine Stromein-
speisung aus anderen – ggf. ebenfalls mit Eigenverbrauch betriebenen – Stromerzeugungs-
anlagen, bspw. (ggf. fossil betriebenen) BHKW, stattfindet? 

(c) Welche Anforderungen gelten bei einem Wechsel zwischen Voll- und Überschusseinspei-
sung für die Messkonfiguration?  

(d) Was ist zu berücksichtigen, wenn die Anlage an ein Netz i. S. d. § 8 Abs. 2 EEG 2009 
angeschlossen ist und der Überschussstrom mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe 
gemäß § 8 Abs. 2 EEG 2009 angeboten wird? 

 

Stellungnahme: 

Zur einfacheren Lesbarkeit und aufgrund inhaltlichen Zusammenhangs wird innerhalb dieser 
Stellungnahme teilweise auf mehrere Fragen mit derselben Antwort eingegangen.  
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1. Vergütungsvoraussetzungen: 

(a) Wie ist zu berechnen, ob eine Fotovoltaik-Installation die Leistungsgrenze in § 33 
Abs. 2 EEG 2009 erreicht bzw. überschritten hat? Insbesondere: Ist § 19 Abs. 1 EEG 
2009 hierbei anzuwenden? 

(b) Kann bei Fotovoltaik-Installationen mit einer Gesamtleistung von mehr als 30 Kilo-
watt nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) bzw. bei mehr als 500 Kilowatt nach § 33 Abs. 2 
EEG 2009 (n.F.) anteilig, d. h. bis zu einer Leistung von 30 bzw. 500 Kilowatt, von der 
Eigenverbrauchsregelung Gebrauch gemacht werden? 

Für § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) gelten folgende Maßgaben:  

§ 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) ist nur dann anwendbar, wenn sich an bzw. auf dem betreffen-
den Gebäude nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 eine Summe von Modulen mit einer installierten 
elektrischen Leistung von nicht mehr als 30 kWp befinden. Dies ergibt sich aus dem Verweis 
auf § 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 in § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.).  

Die Leistung des Wechselrichters oder die durchschnittliche Jahreswirkleistung der betreffen-
den Module ist für die Beurteilung dieser Leistungsgrenze nicht relevant, da  § 18 Abs. 2 EEG 
2009 auf Solarstromanlagen ausdrücklich nicht anwendbar ist und ohnehin nicht auf die Leis-
tungsschwelle nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.), da diese Regelung keine gezonte Vergü-
tung enthält1. Der Wegfall des Begriffs „installierte“ bei der Leistung nach § 33 
Abs. 2 EEG 2009 n. F. ist dabei irrelevant. Zum einen geht der Gesetzgeber ausweislich der 
Begründung weiterhin von der „installierten Leistung“ aus. Andererseits gilt die Leistungsbe-
rechnung nach Jahresschwellenwerten nach § 18 Abs. 2 EEG 2009 ausdrücklich nicht für 
Windenergie- und PV-Anlagen, so dass dort ausschließlich die installierte Leistung nach § 3 
Nr. 6 EEG 2009 zur Anwendung kommt. 

Sind an bzw. auf dem betreffenden Gebäude Solarstrommodule mit einer Gesamtleistung 
von mehr als 30 kWp installiert, kann der Anlagenbetreiber die Vergütungsvariante des § 33 
Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) nicht anwenden2. Gleiches dürfte dann gelten, wenn sich auf dem-
selben Grundstück mehrere Gebäude befinden, auf denen jeweils Solarstromanlagen mit 
einer Leistung von bis zu 30 kWp montiert sind. Für die ab dem 1. Januar 2009 in Betrieb 
genommenen Module gilt § 19 Abs. 1 EEG 2009, sodass diese - bezogen auf das gesamte 
Grundstück – vergütungsseitig zusammen gefasst werden. Würde hierdurch die 30 kWp-
Grenze überschritten werden, läge keine „Anlage nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 ff. EEG 2009“ mehr 
vor, sondern eine Anlage nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 ff. EEG 2009 (a.F.). Dann wäre aber § 33 
Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) dem Wortlaut nach nicht mehr anwendbar. Gegen diese Auslegung 
würde zwar sprechen, dass § 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 ausdrücklich nur „Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die ausschließlich an oder auf einem Ge-

                                                
1  Salje, EEG, 5. Aufl., § 33 Rdn. 46 
2  Salje, EEG, 5. Aufl., § 33 Rdn. 46; Salje, Versorgungswirtschaft 2008, S. 275, 278; Schomerus, in: 

Frenz/Müggenborg, EEG, § 33 Rdn. 33 f.; Weißenborn, in: Böhmer/Weißenborn, „Erneuerbare Energien – 
Perspektiven für die Stromerzeugung“, 2. Aufl., S. 363 f.; a.A.: Bönning, in: Reshöft, EEG, 3. Aufl., § 33 
Rdn. 19. 
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bäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind“, erfasst, hierbei beschränkt auf Anlagen 
bis einschließlich 30 kWp. Diese Maßgabe könnte der Anlagenzusammenfassung nach § 19 
Abs. 1 EEG 2009 als spezielle Regelung vorgehen. Da die Vergütung aufgrund der Anlagen-
zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 nur einmalig gewährt wird, wäre aber eine 
getrennte Betrachtung der einzelnen Gebäude nicht sinnvoll und kann deshalb vom Gesetz-
geber nicht gewollt worden sein.   

Für § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) gelten folgende Maßgaben:  

Die Leistungsschwelle von 500 kW nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) berechnet sich  

- als Ausschlussregelung 

- nach den Vorgaben von § 19 Abs. 1 EEG 2009 und  

- unter ausschließlicher Berücksichtigung von ab dem 1. Juli 2010 in Betrieb genom-
menen Solarstrommodulen.  

Für die Charakterisierung als Ausschlussregelung gelten die Ausführungen zu § 33 Abs. 2 
EEG 2009 (a.F.) entsprechend. Da der Gesetzgeber diese Grenze aber bei § 33 Abs. 2 EEG 
2009 (n.F.) in die Gesetzesformulierung aufgenommen und auch in der Neufassung der PV-
Novelle grundsätzlich beibehalten (nur von 30 auf 500 kW erhöht) hat, zeigt dies den Willen 
des Gesetzgebers, dass es sich hierbei um eine absolute Grenze handeln soll. 

Module mit Inbetriebnahme vor dem 1. Juli 2010 werden jedoch selbst bei sonstiger Erfüllung 
der Voraussetzungen von § 19 Abs. 1 EEG 2009 nicht in die Berechnung einbezogen. Dies 
ergibt sich aus folgenden Überlegungen: 

 

aa) Berechnung der 500 kW 

Gemäß § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) gilt diese Regelung nur für „Strom aus Anlagen nach 
Absatz 1 mit einer Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt, die vor dem 1. Januar 2012 in 
Betrieb genommen wurden“. Eine Anlage im Sinne von § 3 Nr. 1 EEG 2009 ist bei Solar-
stromanlagen stets nur das einzelne Modul3. Ein einzelnes Modul kann jedoch nach gegen-
wärtigem Stand der Technik keine Leistung von 500 kW erreichen, weshalb der Begriff „Anla-
ge“ in § 33 Abs. 2 EEG 2010 nicht ausschließlich auf das Modul abstellen kann.  

Die Regelung verweist aber auch auf § 33 Abs. 1 EEG 2009 (n.F.), der für Solarstromanla-
gen-Installationen gezonte Vergütungssätze für Leistungen bis 30 kW, 100 kW, 1 MW und 
über 1 MW vorsieht, die diese „Anlagen“ nur bei einer leistungsseitigen Anlagenzusammen-
fassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 erreichen können. Dementsprechend ist aufgrund des 
direkten Verweises auf „Anlagen nach [§ 33] Absatz 1 [EEG 2009 (n.F.)]“ davon auszugehen, 
dass sich die Erreichung der Leistungsgrenze von 500 kW in § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) 
nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 bestimmt4.  

                                                
3  Clearingstelle EEG, Empfehlung vom 10. Juni 2009,  Verfahren 2009/5 
4  Weißenborn, in: Böhmer/Weißenborn, Erneuerbare Energien, 2. Aufl., S. 363 f. 
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Die Leistung des Wechselrichters oder die durchschnittliche Jahreswirkleistung der betreffen-
den Module ist für die Beurteilung dieser Leistungsgrenze nicht relevant, da § 18 Abs. 2 EEG 
2009 auf Solarstromanlagen ausdrücklich nicht anwendbar ist und ohnehin nicht auf die Leis-
tungsschwelle nach § 33 Abs. 2 EEG 2009, da diese Regelung keine nach Leistung gezonte 
Vergütung enthält5.  

Nicht anzuwenden ist für die Bestimmung der Leistung die „Zusammenfassung aller in Reihe 
geschalteten Module mit ihrem tatsächlichen Leistungsvermögen als Dauerleistung (peak-
Leistung)“, wie dies teilweise in der Literatur vertreten wird6, da dies dem Gesetzeswortlaut 
nicht entnehmbar ist. Aus dem gleichen Grunde nicht anzunehmen ist eine Zusammenfas-
sung derjenigen Module, die unabhängig vom Inbetriebnahmezeitpunkt auf demselben Ge-
bäude oder Grundstück errichtet worden sind oder über dieselbe Netzanschlussleitung nach 
§§ 7 und 13 EEG 2009 mit dem Netz verbunden sind.  

Eine Zusammenrechnung der installierten Leistungen der Solarstrommodule nach § 19 Abs. 
1 EEG 2009 setzt voraus, dass sie - unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und aus-
schließlich zum Zweck der Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetz-
ten Generator –  

- sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden, 

- Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien, d.h. hier nach § 33 EEG 2009 (n.F.) 
(nicht als „Freiflächenanlagen“ nach § 32 EEG 2009 (n.F.)) erzeugen und 

- innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb gesetzt wor-
den sind. 

 

bb) Berücksichtigung von Bestandsmodulen nach dem EEG 2009 bei der 500 kW-
Grenze 

Ob bei einer Zusammenzählung der installierten elektrischen Leistungen der Module nach § 
19 Abs. 1 EEG 2009 auch Module berücksichtigt werden müssen, die – unter Einhaltung der 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG 2009 – vor dem 1. Juli 2010 auf dem selben Grund-
stück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe als Module nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 in 
Betrieb genommen worden sind, ergibt sich nicht eindeutig aus dem Gesetzeswortlaut. Ge-
mäß § 66 Abs. 4 EEG 2009 (n.F.) gelten für „Strom aus Anlagen nach den §§ 32 und 33 Ab-
satz 2, die vor dem 1. Juli 2010 in Betrieb genommen wurden, vorbehaltlich des Absatzes 1 
[von § 66 EEG 2009 (n.F.)], die §§ 32 und 33 Absatz 2 in der am 30. Juni 2010 geltenden 
Fassung“. Dementsprechend bestimmt sich die Vergütung für Module mit Inbetriebnahme 
zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 30. Juni 2010 in jedem Falle nach § 33 Abs. 1 und 
Abs. 2 EEG 2009 (a.F.), d.h. auch bei Anwendung der Eigenverbrauchsvariante nach § 33 
Abs. 2 EEG 2009.  

                                                
5  Salje, EEG, 5. Aufl., § 33 Rdn. 46 
6  Salje, EEG, 5. Aufl., § 33 Rdn. 46; Schomerus, in: Frenz/Müggenborg, EEG, § 33 Rdn. 34. 
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Die unterschiedliche Berechnungsmethodik zur Festlegung der „Eigenverbrauchsvergütung“ 
nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) und § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) und damit die unter-
schiedliche Vergütungshöhe würde es rechtfertigen, in die Betrachtung der Leistungsgrenze 
in § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) ausschließlich Module einzubeziehen, die ab dem 1. Juli 2010 
in Betrieb genommen worden sind. Demgegenüber muss die Grundvergütung nach § 33 Abs. 
1 EEG 2010, von der die Beträge nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) abgezogen werden, ge-
mäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 auch unter Einbeziehung von Solarstrom-Modulen berechnet 
werden, die auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe zu ab 
dem 1. Juli 2010 in Betrieb genommenen Modulen innerhalb der jeweils letzten, vergangenen 
zwölf Kalendermonate in Betrieb genommen worden sind. Dies galt bereits für den Jahres-
wechsel 2008/2009, d.h. für den Übergang vom EEG 2004 zum EEG 20097.  

Allerdings hat die Erreichung der 500 kW-Grenze in § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) keine Aus-
wirkungen auf die Vergütungsberechnung nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 (n.F.) und damit auch 
nicht auf die Berechnung der Vergütungen nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.). Gleiches gilt 
umgekehrt. Vielmehr ist die 500 kW-Grenze in § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) nur eine Vergü-
tungsvoraussetzung, aber keine Komponente bei der Berechnung der Vergütung. Außerdem 
wollte der Gesetzgeber durch die Änderung des § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) hin zum § 33 
Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) dem Anlagenbetreiber die Möglichkeit schaffen, für die gesamten 500 
kW Leistung das neue Vergütungsregime von § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) zu nutzen. Es ist 
nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber – bei entsprechender Tatsachenlage – bei eventuell 
bereits vorhandenen Bestandsmodulen mit einer Leistung von 30 kW die geänderte Eigen-
verbrauchsregelung für neue Module nur für den Leistungsumfang von 470 kW in Anwen-
dung bringen wollte.  

Dementsprechend ist davon auszugehen, dass zwar ggf. vorhandene Bestandsmodule mit 
Inbetriebnahme vor dem 1. Juli 2010 gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 für die Berechnung der 
Einspeisungsvergütung nach § 33 Abs. 1 und 2 EEG 2009 (n.F.) für Module mit Inbetrieb-
nahme ab dem 1. Juli 2010 berücksichtigt werden müssen. Allerdings erfolgt die Beurteilung 
der Erreichung der 500 kW-Grenze ausschließlich auf Basis der ab dem 1. Juli 2010 in Be-
trieb genommenen Module. Für die Anwendung von § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) wird somit 
zwar gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 vom jüngsten, ab dem 1. Juli 2010 in Betrieb genomme-
nen Modul zwölf Kalendermonate zurückgezählt und geprüft, ob weitere Module innerhalb 
dieser Frist auf demselben Grundstück (speziell Gebäude) oder sonst in unmittelbarer räumli-
cher Nähe in Betrieb genommen worden sind. Diese Rückbetrachtungsfrist endet aber für die 
500 kW-Grenze (anders als für die Vergütungsberechnung nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 
(n.F.)) mit dem Beginn des 1. Juli 2010, selbst wenn die zwölf Kalendermonate noch weiter in 
die Vergangenheit hineinreichen würden.  

Dementsprechend wäre es vereinbar mit § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) und EEG 2009 (n.F.), 
wenn auf demselben Dach im Juni 2010 Module mit insgesamt 30 kWp Leistung und im Juli 
2010 Module mit insgesamt 500 kWp Leistung in Betrieb genommen werden und für beide 

                                                
7  Clearingstelle EEG, Empfehlung vom 10. Juni 2009, Verfahren 2009/5 
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Solarstrominstallationen jeweils die Eigenverbrauchsregelung in § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F.) 
bzw. § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) in Anspruch genommen wird.  

 

(c) Setzt die Vergütung des selbst verbrauchten Stroms nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 
voraus, dass die Anlage unmittelbar oder mittelbar an ein Netz i. S. d. § 3 Nr. 7 EEG 
2009 angeschlossen ist? 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 33 Abs. 2 EEG 2009 a.F. und 
n.F.:  

Bereits der Verweis auf § 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009, der eine Netzeinspeisung nach § 8 Abs. 
1 oder 2 EEG 2009, d.h. mit unmittelbarer oder mittelbarer galvanischer Verbindung der Er-
zeugungsanlage zum Netz, enthält, verdeutlich, dass § 33 Abs. 2 EEG 2009 eine Vergü-
tungszahlung bei einer fehlenden unmittelbaren oder mittelbaren galvanischen Verbindung 
zwischen Erzeugungsanlage und dem Verteilungsnetz, d.h. bei Vorlage eines „Inselnetzes“, 
nicht erfassen kann. Darüber hinaus erlaubt § 33 Abs. 2 EEG 2009 durch Verwendung des 
Begriffes „soweit“, dass Solarstrom nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009, der nicht vom Anla-
genbetreiber oder einem Dritten in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage selbst ver-
braucht wird, in das Netz eingespeist werden kann und zum vollen Vergütungssatz des § 33 
Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 vergütet wird. Auch dies setzt eine Einspeisungsmöglichkeit, d.h. eine 
galvanische Verbindung zwischen dem Verteilungsnetz und der Erzeugungsanlage, voraus. 
Schließlich regelt das EEG 2009 aufgrund seines Anwendungsbereichs nach § 2 Nr. 2 EEG 
2009 die „vorrangige Abnahme, Übertragung, Verteilung und Vergütung“ des EEG-Stroms 
durch die Netzbetreiber. Dies setzt eine „Abnahmemöglichkeit“ des Netzbetreibers zumindest 
theoretisch voraus, die bei einer entsprechend fehlenden unmittelbaren oder mittelbaren gal-
vanischen Verbindung zum Netz nicht besteht. 

Hieraus ergibt sich, dass eine Solarstrom-Anlage nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009, die ohne 
unmittelbare oder mittelbare galvanische Verbindung zum Netz für die allgemeine Versor-
gung nach § 3 Nr. 7 EEG 2009, d.h. in einem „Inselnetz“, installiert ist, nicht in den Anwen-
dungsbereich von § 33 Abs. 2 EEG 2009 fällt.    

Dieses Ergebnis wird auch durch teleologische Erwägungen gestützt: 

Die Intention des Gesetzgebers war, Mitnahmeeffekte durch Anlagen ohne Netzanschluss 
(einsame Berghütten oder Inseln) gerade verhindern zu wollen, da hier der energiepolitisch 
gewollte Ersatz fossiler Energieträger nicht stattfindet. Unter diesen Bedingungen erfolgt ja 
die gewünschte Verdrängung fossiler Energieträger nicht, sondern es wird vielmehr ein Mehr-
verbrauch von Energie gedeckt, den es ohne diese Anlage nicht gegeben hätte. 

Wenn die Anlage in einer insularen Kundenanlage betrieben wird (oder als Stand-alone-
Anlage für Parkuhren mit Batterie o. ä.), gibt es außerdem keinen abnahme- und vergütungs-
pflichtigen Netzbetreiber. 
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(d) Was ist unter einem „Dritten“ und was unter „unmittelbarer räumlicher Nähe“ i. S. 
d. § 33 Abs. 2 EEG 2009 zu verstehen? Wie ist der Nachweis zu erbringen? 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 33 Abs. 2 EEG 2009 a.F. und 
n.F.:  

Der Anlagenbetreiber muss nachweisen, dass er oder ein Dritter den in der betreffenden An-
lage erzeugten Strom in unmittelbarer Nähe zur Anlage verbraucht.  

„Dritter“ im Sinne der Regelung ist weder der Netzbetreiber noch der Anlagenbetreiber, d.h. 
eine dritte Person, die sowohl eine natürliche als auch eine juristische Person sein kann. Ob 
im Haushalt des Anlagenbetreibers lebende und Strom verbrauchende Personen noch dem 
Anlagenbetreiber zuzuordnen sind oder Dritte sind, ist nicht von Relevanz, da die gleiche 
Rechtsfolge eintritt, wenn sie Dritte wären, wie wenn sie dem Anlagenbetreiber zuzuordnen 
wären. Eine Konzernverbundenheit mehrere juristischer Personen führt aber im Zweifel ge-
nauso wenig zur Vorlage derselben Person, wie eine Verwandtschaft. 

„In unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage“ bedeutet hier z.B. der Verbrauch innerhalb 
desselben Gebäudes (Mehrparteien-Mietshaus) oder auf dem Nachbargrundstück8. Entfern-
ter gelegene Verbrauchseinrichtungen können jedoch nicht mehr im Rahmen von § 33 Abs. 2 
EEG 2009 beliefert werden, da sie sich dann nicht mehr in unmittelbarer räumlicher Nähe zur 
Anlage befinden9.  

Ein Nachweis des Stromverbrauchs durch den Anlagenbetreiber kann durch Vorlage eines 
entsprechenden Schaltplans der Anlage und der Kundeninstallation vorgenommen werden. 
Gleiches gilt für den Stromverbrauch durch Dritte in unmittelbarer räumlicher Nähe10. Hier 
muss jedoch noch ein Nachweis der Weitergabe des Stroms an diese Dritten vorgelegt wer-
den, z.B. ein entsprechender Stromlieferungsvertrag, der zumindest die betreffende Anlage, 
den Anlagenbetreiber, die Person des Dritten und die Belegenheit der Abnahmestelle enthält.  

 

(e) Ist die Anwendung des § 33 Abs. 2 EEG 2009 ausgeschlossen, wenn der Dritte an 
die Anlagenbetreiberin bzw. den Anlagenbetreiber für den selbst verbrauchten Strom 
ein Entgelt zahlt? Insbesondere: In welchem Verhältnis steht die Direktvermarktungs-
regelung des § 17 EEG 2009 zu § 33 Abs. 2 EEG 2009? 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 33 Abs. 2 EEG 2009 a.F. und 
n.F.:  

Ein Anlagenbetreiber, der die Variante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 praktizieren möchte, hat 
ein Wahlrecht zwischen einer direkten Einspeisung in das Netz nach § 8 Abs. 1 i.V. mit § 16 
EEG 2009, einer „kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 i.V. mit § 16 EEG 
2009 und einem Selbstverbrauch des Stroms im Rahmen von § 33 Abs. 2 EEG 2009. Er 

                                                
8  Schomerus, in: Frenz/Müggenborg, EEG, § 33 Rdn. 35; Bönning, in: Reshöft, EEG, 3. Aufl., § 33 Rdn. 21; 

Weißenborn, in: Böhmer/Weißenborn, „Erneuerbare Energien – Perspektiven für die Stromerzeugung“, 2. 
Aufl., S. 362. 

9  Salje, EEG, 5. Aufl., § 33 Rdn. 49; Weißenborn, a.a.O. S. 362; a.A.: Bönning, a.a.O. Rdn. 21. 
10  Salje, EEG, 5. Aufl., § 33 Rdn. 50; vgl. Schomerus, in: Frenz/Müggenborg, EEG, § 33 Rdn. 37 
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muss dem Netzbetreiber gegenüber vor der jeweiligen Einspeisung bzw. Stromerzeugung in 
der Anlage erklären, welche der drei Varianten von ihm gewählt wird, insbesondere bei einem 
nur mittelbaren Anschluss an das Netz hinsichtlich der Varianten der „kaufmännisch-
bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 i.V. mit § 16 EEG 2009 und dem Selbstverbrauch 
des Stroms nach § 33 Abs. 2 EEG 2009. Änderungen zwischen den einzelnen Varianten 
müssen dem Netzbetreiber folglich rechtsverbindlich vom Anlagenbetreiber vor Praktizierung 
der jeweiligen Variante mitgeteilt werden.  

Dies ergibt sich daraus, dass auf die Stromeinspeisung nach dem EEG nach allgemeiner 
Ansicht das Kaufrecht nach §§ 433 ff. BGB zumindest analog Anwendung findet11. Ob ein 
Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber den in der Anlage erzeugten Strom verkaufen möchte 
oder ihn selber verbrauchen will, muss er ihm im Rahmen des Dauerschuldverhältnisses der 
Stromeinspeisung vor der Einspeisung der betreffenden Strommengen erklären. Nur dann 
kann der entsprechende Strom wirksam an den Netzbetreiber verkauft werden. Eine rückwir-

kende Neuzuordnung von Strommengen, z.B. durch einen Wechsel zwischen einer Vergü-
tung des erzeugten Stroms nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 und einer Einspeisung mittels „kauf-
männisch-bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 i.V. mit § 16 EEG 2009, ist nicht zulässig. 
Dies resultiert auch daraus, dass der Netzbetreiber vor Einspeisung der jeweiligen Strom-
mengen wissen muss, ob er sie in seinen EEG-Bilanzkreis nach § 11 StromNZV einstellen 
muss, oder nicht.  

Da die Vergütung des erzeugten Stroms nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 einen Sonderfall im 
EEG darstellt, das Gesetz folglich eher von einer Direkteinspeisung nach § 8 Abs. 1 i.V. mit 
§ 16 EEG 2009 oder einer „kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 i.V. mit 
§ 16 EEG 2009 ausgeht, ist anzunehmen, dass ein Betreiber einer Solarstromanlage eine 
dieser beiden Varianten zur Stromeinspeisung wählt, wenn er nicht ausdrücklich vor Einspei-
sung der betreffenden Strommenge bzw. vor Beginn des maßgeblichen Zeitraums beim 
Netzbetreiber die Variante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 wählt.  

Eine tatsächliche Einspeisung des Stroms in das Netz für die allgemeine Versorgung schließt 
die Anwendung des § 33 Abs. 2 EEG 2009 jedenfalls aus12. Dies gilt insbesondere im Falle 
einer Direktvermarktung nach § 17 EEG 2009, die – wenn nicht die Voraussetzungen von 
§ 33 Abs. 2 EEG 2009 im konkreten Fall vorliegen und der Anlagenbetreiber diese Vergü-
tungsvariante beantragt hat – kein Fall von § 33 Abs. 2 EEG 2009 ist13.  

Demgegenüber erfordert § 33 Abs. 2 EEG 2009 nicht, dass der „selbstverbrauchte“ Strom 
unentgeltlich vom Anlagenbetreiber an einen Dritten abgegeben wird. Da nach § 16 Abs. 4 
Buchst. c EEG 2009 für den Strom, der in unmittelbare Nähe des Anlagenbetreibers ver-
braucht wird, jedenfalls dann keine Andienungspflicht besteht, wenn dieser Dritte aus dem 
Netz des Anlagenbetreibers und nicht aus dem Netz für die allgemeine Versorgung den 
Strom bezieht, entsteht diesbezüglich auch keine Konkurrenz zu § 17 EEG 2009. 

                                                
11  BGH, RdE 2007, S. 267, 269f. (Rdn. 15 und 17); NJW-RR 2004, S. 453, 454; RdE 2003, S. 268, 274; 

ZNER 2003, S. 234, 240; RdE 1994, S. 70, 72; OLG Karlsruhe, RdE 2005, S. 277, 278; OLG Koblenz, RdE 
2000, S. 74, 76; LG Regensburg, Urteil vom 19. Dezember 2007, Az. 6 O 1905/05 (3) 

12  Salje, EEG, 5. Aufl., § 33 Rdn. 43; Weißenborn, a.a.O. S. 362;  
13  Reshöft/Sellmann, ET 2009, S. 139, 145 
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(f) Was ist unter „Selbstverbrauch“ im Sinne des § 33 Abs. 2 EEG 2009 zu verstehen? 
Ist insbesondere auch eine Zwischenspeicherung oder die Aufladung einer (Auto-) Bat-
terie ein solcher „Selbstverbrauch“? 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 33 Abs. 2 EEG 2009 a.F. und 
n.F.:  

„Selbstverbrauch“ im Sinne des § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F. und n.F.) erfolgt durch den Anla-
genbetreiber selbst, also dieselbe juristische oder natürliche Person, sowie durch den Dritten 
(vgl. oben unter Nr. 1 d). Ist der Anlagenbetreiber eine natürliche Person, gehört der 
Verbrauch durch Personen innerhalb der eigenen Familie auf dem Grundstück des Anlagen-
betreibers zumindest im Wege des Verbrauches durch einen Dritten zum Selbstverbrauch, 
wenn nicht bereits im Wege des Verbrauches durch den Anlagenbetreiber. 

Ob der Verbrauch des Stroms sofort nach seiner Erzeugung in Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers oder eines Dritten stattfinden muss, oder erst später durch Zwischenspei-
cherung z.B. in einer Batterie stattfinden darf, wird vom Gesetzeswortlaut nicht geklärt.  

Wenn der Batteriestrom aus der Batterie allerdings nach entsprechender Ladung in das Netz 
für die allgemeine Versorgung nach § 3 Nr. 7 EEG 2009 gespeist wird, dann liegt kein Selbst-
verbrauch vor, sondern eine Zwischenspeicherung nach § 16 Abs. 3  i.V. mit § 3 Nr. 1 EEG 
2009, die zu einem Vergütungsanspruch des Anlagenbetreibers nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 
führt, und dementsprechend insoweit zu einem Ausschluss der Eigenverbrauchsvergütung 
nach § 33 Abs. 2 EEG 2009. Alles andere würde gegen § 56 EEG 2009 verstoßen.  

Allerdings ergibt sich diesbezüglich ein Nachweisproblem des Anlagenbetreibers, das nur 
nach den nachfolgenden Maßgaben gelöst werden kann:  

Ist die Ausspeisung des Stroms aus der Batterie in das Netz für die allgemeine Versorgung 
konstruktionsbedingt ausgeschlossen, kann der in die Batterie eingespeiste Strom als „ver-
braucht“ im Sinne von § 33 Abs. 2 EEG 2009 angesehen werden. Dies muss der Anlagen-
betreiber anhand der Konstruktion dieser Batterieeinspeisung nachweisen.  

Ist eine Ausspeisung des Stroms in das Netz dagegen technisch möglich, muss der Anlagen-
betreiber nachweisen, dass diese Ausspeisung nicht erfolgt ist, z.B. durch tatsächlichen 
Verbrauch dieses Stroms in einer entsprechenden Verbrauchseinrichtung. Ist dies nicht mög-
lich, kann der Strom nicht als „verbraucht“ im Sinne von § 33 Abs. 2 EEG 2009 angesehen 
werden, weil stets das Risiko einer Doppelvermarktung im Sinne von § 56 EEG 2009 bestün-
de.  

 

(g) Ist der Selbstverbrauch durch die Anlagenbetreiberin, den Anlagenbetreiber oder 
Dritte in unmittelbarer räumlicher Nähe nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 – und ggf. auch 
dessen Beendigung – dem Netzbetreiber – vorher oder ggf. nachher – anzuzeigen? 
Wenn ja, welche Frist gilt für diese Anzeige und welche Tatsachen sind dem Netz-
betreiber mitzuteilen? 
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(h) Gilt der jeweils gewählte Vergütungsmodus für einen bestimmten (Mindest-) Zeit-
raum oder kann die Anlagenbetreiberin, der Anlagenbetreiber oder der Dritte kurzfris-
tig, z. B. tage- oder stundenweise, zwischen Selbstverbrauch und Einspeisung wech-
seln? 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 33 Abs. 2 EEG 2009 a.F. und 
n.F.:  

Ein Anlagenbetreiber kann von einer Direkteinspeisung nach § 8 Abs. 1 EEG 2009 bzw. einer 
Einspeisung durch „kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 – je-
weils i. V. mit § 16 Abs. 1 EEG 2009 – ohne Einhaltung einer speziellen Frist auf die Vergü-
tungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 umstellen. Insbesondere müssten hierbei nicht die 
Fristen eingehalten werden, die § 17 EEG 2009 für den Fall der Direktvermarktung festlegt, 
wenn vor der Umstellung auf die Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 keine Di-
rektvermarktung nach § 17 EEG 2009 praktiziert worden ist. Dies ergibt sich daraus, dass 
eine „Direktvermarktung“ im Sinne von § 17 EEG 2009 dann nicht vorliegt, wenn der Anla-
genbetreiber oder ein Dritter den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage nach 
§ 33 Abs. 2 EEG 2009 selbst verbrauchen und dies nachweisen14.   

Allerdings muss der Wechsel zur Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 genauso 
wie der Wechsel von dieser Vergütungsvariante zur Einspeisung nach § 8 Abs. 1 oder Abs. 2 
i.V. mit § 16 Abs. 1 EEG 2009 vor dem Zeitpunkt, zu dem dieser Wechsel wirksam werden 
soll, dem Netzbetreiber gegenüber angezeigt worden sein15. Eine rückwirkende anderweitige 
Zuordnung entsprechender Strommengen ist insbesondere nicht möglich. 

Hat der Anlagenbetreiber in der Vergangenheit den Netzbetreiber mit der Abrechnung der 
entsprechenden Strommenge, die nach § 8 Abs. 1 oder 2 EEG 2009 eingespeist und nach 
§ 16 Abs. 1 EEG 2009 vergütet werden soll, beauftragt („Gutschriftverfahren“), muss der An-
lagenbetreiber mit dem Netzbetreiber eine Frist zur Umstellung der Abrechnung auf die Ver-
gütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 vereinbaren. Gleiches gilt bei einem Wechsel 
von dieser Vergütungsvariante zu einer Einspeisung nach § 8 Abs. 1 oder 2 i.V. mit § 16 Abs. 
1 EEG 2009. 

Darüber hinaus muss der Anlagenbetreiber dafür sorgen, dass der Messaufbau, der für die 
Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 erforderlich ist, vor dem Zeitpunkt des Be-
ginns dieser Vergütungsvariante realisiert worden ist16. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
der Anlagenbetreiber den Strom in der Vergangenheit nur nach § 8 Abs. 1 i.V. mit § 16 Abs. 1 
EEG 2009 direkt in das Netz des Netzbetreibers eingespeist hat. Auch hier ist eine nachträg-
liche Zuordnung von Strommengen zum Eigenverbrauch, die bereits nach § 8 Abs. 1 i.V. mit 
§ 16 Abs. 1 EEG 2009 eingespeist worden sind, nicht mehr möglich.  

Daneben wird die Auffassung vertreten, dass § 33 Abs. 2 EEG 2009 eine gesetzliche Rege-
lung darstellt, die als Spezialgesetz (lex specialis) die „kaufmännisch-bilanzielle Weiterlei-

                                                
14  Vgl. Antwort auf Frage 1 e) 
15  Vgl. Antwort auf Frage 1 e) 
16  Vgl. Antwort auf Frage 1 e) und 3 a bis d) 
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tung“ nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 im Hinblick auf den physikalisch nicht eingespeisten Strom 
ausschließt. 

Für die Dauer, für die der Anlagenbetreiber die Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 
2009 praktizieren muss, existiert im Gesetz keine Vorgabe für eine Frist, weshalb die Aus-
übung dieser Vergütungsvariante nicht fristgebunden ist. Insbesondere ist hier nicht die Frist 
nach § 17 Abs. 1 EEG 2009 in Ansatz zu bringen, da § 33 Abs. 2 EEG 2009 keinen Fall der 
Direktvermarktung nach § 17 EEG 2009 darstellt17.  

Im Übrigen ergeben sich die Mitteilungspflichten aus §§ 45 f. EEG 2009. Nach § 46 Nr. 1 
EEG 2009 ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, dem Netzbetreiber den Standort und die Leis-
tung der Anlage sowie die Strommenge nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 mitzuteilen. Dies kann 
bezüglich der Strommenge nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 regelmäßig erst im Nachhinein erfol-
gen. Die Frist für die Mitteilung ergibt sich aus § 46 Nr. 3 EEG 2009. Hiernach ist bis zum 
28.02.des auf die Einspeisung folgenden Kalenderjahres die für die Endabrechnung erforder-
liche Mitteilung zu machen. 

Daneben sind nach § 45 EEG 2009 alle Marktteilnehmer verpflichtet, einander die für den 
bundesweiten Ausgleich erforderlichen Daten unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Um eine 
angemessene Abschätzung des aus einer PV-Anlage von bis zu 500 kW zu erwartenden 
eingespeisten Stroms für die Weitergabe seitens des Netzbetreibers an den ÜNB und dann 
dessen Veräußerung an der Börse nach der AusglMechV zu ermöglichen, sind jedenfalls 
neben der Leistung der Anlage Angaben darüber zu machen, 

- ob die Anlage in die Kundenanlage einspeist und welcher Selbstverbrauch zu erwar-
ten ist und 

- inwieweit und mit welcher Leistung der Verbrauch durch Dritte in unmittelbarer räumli-
cher Nähe erfolgt. 

Diese Mitteilungen sind notwendig, um die Auswirkungen des Selbstverbrauchs auf die Bilan-
zierung zur EEG-Wälzung darzustellen.  

Bei Einspeisungen in eine Haushaltskundenanlage muss, wie vorstehend dargelegt, der 
Wechsel zwischen Vollstromeinspeisung und Eigenverbrauch und wieder zurück vorher beim 
Netzbetreiber angezeigt werden, genauso wie der Umstand, dass über diese Kundenanlage 
eingespeist wird. 

Grundlage für einen Wechsel zwischen einer Vollstromeinspeisung und einem Eigen-
verbrauch nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 ist außerdem, dass die jeweiligen Messergebnisse vor 
Durchführung dieses Wechsels einwandfrei nach den unter Nr. 3 festgelegten Parametern 
festgestellt werden. Unterbleibt dies, ist ein Wechsel nicht möglich.  

 

 

 

                                                
17  Vgl. Frage 1 e) 
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2. Anspruchs-/Vergütungsumfang: 

(a) Ist bei § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) die Degressionsregelung des § 20 Abs. 2 Nr. 8 b), 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EEG 2009 auf den Vergütungssatz nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 oder 
auf den Betrag anzuwenden, der sich nach Abzug des in § 33 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bzw. 
Nr. 2 EEG 2009 genannten Betrages von dem Vergütungssatz nach § 33 Abs. 1 EEG 
2009 ergibt? 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 33 Abs. 2 EEG 2009 a.F. und 
n.F.:  

Die Vergütungsdegression nach § 20 Abs. 2 Nr. 8 b) und Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EEG 2009 ist 
nur auf den Vergütungssatz nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 anzuwenden, nicht nochmals sepa-
rat auf den Vergütungssatz nach der Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 oder 
die dortigen Abzugsbeträge. Dies ergibt sich daraus, dass gemäß § 20 Abs. 1 und 2 EEG 
2009 die „Vergütungen und Boni“ jährlich sinken sollen und dafür nach Maßgabe von § 20 
Abs. 2 EEG 2009 um einen Prozentsatz gekürzt werden.  

Wird von einem Anlagenbetreiber die Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 betrie-
ben, erhält er von dem abnahme- und vergütungspflichtigen Netzbetreiber für den einge-
speisten Strom aus der Anlage diejenige Vergütung nach § 33 Abs. 1 EEG 2009, die sich 
nach Maßgabe des Inbetriebnahmezeitpunktes des jeweiligen Moduls gemäß § 3 Nr. 5 i.V. 
mit § 20 Abs. 1 und 2 EEG 2009 ergibt. Deckt er mit Strom aus diesen Modulen gemäß § 33 
Abs. 2 EEG 2009 teilweise auch seinen oder eines Dritten Selbstverbrauch, ist die hierfür 
gemäß § 33 Abs. 2 EEG 2009 anzusetzende und zu kürzende Grundvergütung bereits de-
gressionsbedingt abgesenkt. Die Vergütung nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 stellt somit einen 
Teil der Grundvergütung nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 dar. Wurde aber diese Grundvergütung 
bereits abgesenkt und berechnet sich der Vergütungsbetrag nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 um 
die in § 33 Abs. 2 (a.F. und n.F.) genannten Abzugsbeträge, besteht keine Notwendigkeit, 
diese Abzugsbeträge ihrerseits der Degression zu unterwerfen. Hierdurch würden die sich 
nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 ergebenden Vergütungen im Gegenteil gegenüber einem nicht-
degredierten Abzugsbetrag wieder ansteigen, was dem Grundgedanken der Degression nach 
§ 20 Abs. 1 und 2 EEG 2009 widerspricht.  

Dieses Resultat ergibt sich auch ausdrücklich aus der Gesetzesbegründung18. Damit ist wie 

folgt zu berechnen:  

Grundvergütung nach § 33 Abs. 1 nach Degression 

./. Abzugsbetrag (ohne Degression) 

= Vergütungsbetrag (unterliegt keiner weiteren Degression). 

 

                                                
18  BT-Drs 17/1147, S. 10 



  Seite 15 von 22 

(b) Wie berechnet sich die Vergütung nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 bei einer Fotovoltaik-
installation, bei der die Module sowohl vor als auch ab den zum 1. Juli und 1. Oktober 
2010 eingetretenen Degressionszeitpunkten in Betrieb genommen worden sind 
und/oder die Schwellenwerte in § 33 Abs. 1 und Abs. 2 EEG 2009 überschritten wer-
den? 

Bei der Berechnung der Vergütungshöhe nach § 33 Abs. 1 und 2 EEG 2009 (a.F) und (n.F.) 
müssen – wenn die Voraussetzungen von § 19 Abs. 1 EEG 2009 zutreffen, Module mit Inbe-
triebnahme vor dem 1. Juli 2010 bzw. vor dem 1. Oktober 2010 jeweils in die Berechnung mit 
einbezogen werden. Etwas anderes gilt nur für die Berechnung der 500 kW-
Ausschlussgrenze. Diesbezüglich wird auf die vorstehende Beantwortung der Fragen 1 a) 
und 1 b) verwiesen.  

Gemäß § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) besteht für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 mit einer 
Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt, die vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen 
wurden, ein Anspruch auf Vergütung, soweit die Anlagenbetreiberin, der Anlagenbetreiber 
oder Dritte den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage selbst verbrauchen und 
dies nachweisen. Für diesen Strom verringert sich die Vergütung nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 
(n.F.)  

1. um 16,38 Cent pro Kilowattstunde für den Anteil dieses Stroms, der 30 Prozent der im sel-
ben Jahr durch die Anlage erzeugten Strommenge nicht übersteigt, und  

2. um 12 Cent pro Kilowattstunde für den Anteil des Stroms, der 30 Prozent der im selben 
Jahr durch die Anlage erzeugten Strommenge übersteigt. 

Grundlage der Berechnung ist die „im selben Jahr durch die Anlage erzeugte Strommenge“. 
Der Begriff „Jahr“ bezeichnet hier wegen der Kalenderjahresbindung des EEG das Kalender-
jahr. Die Begriffe „erzeugte Strommenge“ bezeichnen die Strommenge, die die betreffende 
Anlage innerhalb dieses Kalenderjahres erzeugt hat, unabhängig davon, ob dieses Strom-
menge vollständig oder teilweise selbst oder durch Dritte verbraucht oder in das Netz einge-
speist worden ist.  

Steht am Ende eines Kalenderjahres fest, welche Strommenge die betreffende Anlage inner-
halb dieses Kalenderjahres erzeugt hat, werden aus dieser Strommenge zwei Strommengen-
Beträge in kWh berechnet. Der eine beträgt 30% der Strommenge, der andere 70%.  

Daraufhin wird die Strommenge, die aus der betreffenden Anlage für den Selbstverbrauch 
oder den Verbrauch durch einen Dritten nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (n.F.) verwendet worden 
ist, ermittelt. Der Anteil an der letztgenannten Strommenge, der in kWh den 30% der im Ka-
lenderjahr von der Anlage erzeugten Strommenge entspricht, wird mit dem Vergütungssatz 
nach § 33 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EEG 2009 (n.F.) vergütet, der überschießende Anteil wird mit 
dem Vergütungssatz nach § 33 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG 2009 (n.F.) vergütet. Der Strom-
mengen-Sockel von 30% des Gesamtstromerzeugung der Anlage in diesem Kalenderjahr 
erhält somit die geringere Vergütung zugewiesen, der überschießende Anteil die höhere Ver-
gütung.  
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Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, wie hoch die Strommenge ist, die der Anlagen-
betreiber in dem Kalenderjahr tatsächlich zur Deckung seines Eigenbedarfs oder dem eines 
Dritten einsetzt. Ebenfalls unerheblich ist es auch, ob die Anlage zu Beginn eines Kalender-
jahres oder erst in dessen Lauf in Betrieb genommen wird. Der Berechnung liegt diejenige 
Strommenge zugrunde, die die Anlage innerhalb des betreffenden Kalenderjahres erzeugt 
hat.  

Ergibt sich parallel eine Überschreitung der Schwellenwerte von § 33 Abs. 1 EEG 2009 (a.F. 
wie n.F.) und eine Überschreitung des jeweiligen Degressionszeitpunktes, müssen zuerst die 
sich jeweils ergebenden Vergütungssätze für die Module nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 (a.F. 
und n.F.) nach Maßgabe ihres jeweiligen Inbetriebnahmezeitpunktes berechnet werden, als 
wenn eine Volleinspeisung erfolgt. Für diese Module muss dann jeweils anteilig der Abzugs-
betrag nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F. und n.F.) in Ansatz gebracht werden. Hierbei ist 
darauf zu achten, dass die Einspeisungsvergütung nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 (a.F. und 
n.F.) im Gegensatz zur Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 nicht vorrangig Mo-
dulen mit höherem Vergütungssatz zugewiesen wird, sondern dass diese Zuweisung in An-
lehnung an § 19 Abs. 2 EEG 2009 gleichmäßig auf alle betreffenden Module erfolgt. Es ist 
nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber hier Module mit einem degressionsbedingt höheren 
Vergütungssatz bei einer Teileinspeisung privilegieren wollte, und Modulen mit einem niedri-
geren Vergütungssatz demgegenüber die Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 
zuordnen wollte.  

 

3. Fragen der messtechnischen Erfassung und Abrechnung: 

(a) Wie ist die nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 selbst oder durch (mehrere) Dritte verbrauch-
te Strommenge unter Berücksichtigung von § 13 Abs. 1 EEG 2009 messtechnisch zu 
erfassen und abzurechnen? 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 33 Abs. 2 EEG 2009 a.F. und 
n.F.:  

Um die Vergütungsvariante des § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F. und n.F.) anwenden zu können, 
muss eine Messeinrichtung die Rücklieferung in das Netz, eine Messeinrichtung den Strom-
bezug aus dem Netz und eine Messeinrichtung die Stromerzeugung in der Anlage messen19. 
Sämtliche Messeinrichtungen müssen geeicht bzw. beglaubigt sein. Aus den Ergebnissen der 
Messeinrichtungen kann dann der in der Solarstromanlage erzeugte und gleichzeitig vom 
Anlagenbetreiber oder einem Dritten verbrauchte Strom ermittelt werden.  

Gemäß § 7 Abs. 1 i.V. mit § 13 Abs. 1 EEG 2009 ist der Anlagenbetreiber berechtigt, die Ein-
richtung und den Betrieb der Messeinrichtungen einschließlich der Messung von dem Netz-
betreiber oder einer fachkundigen dritten Person vorzunehmen lassen. Er muss aber in je-
dem Falle die notwendigen Kosten der notwendigen Messeinrichtungen zur Erfassung des 
gelieferten und des bezogenen Stroms tragen.  

                                                
19  Salje, EEG, 5. Aufl., § 33 Rdn. 48; Schomerus, in: Frenz/Müggenborg, EEG, § 33 Rdn. 37; Bönning, in: 

Reshöft, EEG, 3. Aufl., § 33 Rdn. 22 
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Diese Voraussetzungen gelten auch im Falle der Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 
2009. In jedem Falle ist der Anlagenbetreiber nicht berechtigt, ungeeichte oder unbeglaubigte 
Messeinrichtungen zur Erfassung der von seiner Solarstrom-Anlage erzeugten Strommenge 
einzusetzen oder einsetzen zu lassen. Im Übrigen wird auf die Empfehlung der Clearingstelle 
EEG vom 29. Dezember 2009, Verfahren 2008/20, verwiesen, deren Anforderungen im Falle 
von § 33 Abs. 2 EEG 2009 (a.F. und n.F.) entsprechend gelten.  

Eine Empfehlung für die Messkonstellation ist in der BDEW-Unterlage „Ergänzung zu den 
TAB 2007“ dargestellt20.  

Für die Messung des von dem Dritten aus der Anlage bezogenen Stroms verweisen wir auf 
die Antwort auf Frage 1 d). 

Schließlich muss die Messanordnung und die gesamte Installation sicherstellen, dass auch 
nicht über den Umweg des Drittens eine Einspeisung ins Netz für die allgemeine Versorgung 
erfolgt, die fälschlich als Selbstverbrauch nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 gezählt werden würde. 
Der Dritte darf somit nicht selber über eine gesonderte Leitung mit dem Netz für die allgemei-
ne Versorgung verbunden sein. Darüber hinaus darf das Netz, über das der Dritte mit der 
Anlage verbunden ist, seinerseits kein Netz für die allgemeine Versorgung sein (s.o.). 

 

(b) Wie erfolgt die Messung, wenn an demselben Netzverknüpfungspunkt sowohl eine 
Überschusseinspeisung aus einer Solarstromanlage mit Eigenverbrauch als auch eine 
Stromeinspeisung aus anderen – ggf. ebenfalls mit Eigenverbrauch betriebenen – 
Stromerzeugungsanlagen, bspw. (ggf. fossil betriebenen) BHKW, stattfindet? 

Findet am selben Netzverknüpfungspunkt sowohl eine Überschusseinspeisung aus einer 
Solarstromanlage mit Eigenverbrauch als auch eine Stromeinspeisung aus anderen – 
ggf. ebenfalls mit Eigenverbrauch betriebenen – Stromerzeugungsanlagen, bspw. (ggf. 
fossil betriebenen) BHKW statt, müssen folgende Parameter eingehalten werden: 

Verantwortlich für die ordnungsgemäße Messung des dem Netzbetreiber gelieferten Stroms 
bzw. des der Vergütung unterliegenden Selbstverbrauchs ist der Anlagenbetreiber. Der Kun-
de kann nur dann den ihm zugewiesenen Nachweispflichten nachkommen, wenn dies mess- 
und schalttechnisch ordnungsgemäß sichergestellt ist.  

An einem Netzanschluss können grundsätzlich neben der elektrischen Anlage für die Netz-
nutzung/Stromentnahme eine Anlage zur Erzeugung von Strom nach § 3 des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) und eine Anlage zur Erzeugung von Strom nach § 33 EEG 2009 
durch den Anschlussnutzer betrieben werden. Der in beiden Anlagen erzeugte Strom kann 
teilweise in das Netz des jeweiligen Netzbetreibers eingespeist und teilweise gemäß § 4 
Abs. 3a KWKG bzw. § 33 Abs. 2 EEG 2009 selbst verbraucht werden.  

                                                
20  BDEW (2009): Ergänzung zu den TAB 2007 - Umsetzung des § 33 Abs. 2 EEG 2009 und des § 4 Abs. 3a 

KWK-G 2009 zum 1. Januar 2009: Auswirkungen auf Zählerplatz und Messung; Berlin, Oktober 2009, onli-
ne im Internet unter http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_NetzCodes-und-Richtlinien 
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Zur exakten Ermittlung der KWK- bzw. EEG-Einspeisemengen, der gesetzlichen Vergütun-
gen und der zeitgleichen Entnahmen aus dem Netz müssen aber beide Erzeugungsseiten 
technisch und messtechnisch eindeutig zuordenbar sein.  

Ein möglicher Messaufbau ist in Abbildung 1 dargestellt. Gemessen werden der gesamte 
Bezug aus dem Netz für die allgemeine Versorgung und die gesamte Rückspeisung in das 
Netz für die allgemeine Versorgung (Zähler 1), die Erzeugung jeder der beiden Erzeugungs-
anlagen (Zähler 3 bzw. 4) sowie die Einspeisung und der Bezug des Subsystems aus einer 
der Erzeugungsanlagen und sämtlichen Verbrauchseinrichtungen (Zähler 2). Die jeweiligen 
Einspeise- bzw. Eigenverbrauchsmengen werden durch Differenzbetrachtungen ermittelt. 

In Abbildung 1 werden die die KWK-Anlage (BHKW) betreffenden Strommengen wie folgt 
ermittelt: 

Gesamterzeugung: = 4 (A-) 

Eigenverbrauch in der Kundenanlage: = 4 (A-) – 2 (A-) 

Überschusseinspeisung: = 2 (A-) 

 

Die für die PV-Anlage relevanten Strommengen errechnen sich wie folgt: 

Gesamterzeugung: = 3 (A-) 

Eigenverbrauch in der Kundenanlage: = 3 (A-) – 1 (A-) + 2 (A-) 

Überschusseinspeisung: = 1 (A-) – 2 (A-) 

 

Dieser Messaufbau eignet sich jedoch nur für den Fall, dass die an Zähler 3 gelegene Erzeu-
gungsanlage (hier: PV-Anlage) einen vernachlässigbaren Eigenbedarf hat, der nicht aus 
der Anlage selbst gedeckt werden kann (nächtlicher Stand-by-Bedarf). Dies hat folgenden 
Hintergrund: 

• Ein hoher Eigenbedarf, den die Anlage nicht selber decken kann, müsste aus Strom-
mengen gedeckt werden, die entweder aus dem Netz für die allgemeine Versorgung 
bezogen (und an Zähler 1 gemessen) werden, oder in der KWK-Anlage (BHKW) er-
zeugt werden. 

• Eine Belieferung des Eigenbedarfs der PV-Anlage aus der KWK-Anlage würde zu zu 
hohen Messwerten für die Überschusseinspeisung der KWK-Anlage (BHKW) (gemes-
sen an Zähler 2) führen. In einer solchen Konstellation könnte sich der Betreiber bei-
der Anlagen dadurch bereichern, dass er den Eigenverbrauch der PV-Anlage mit 
KWK-Strom deckt, für den er gleichzeitig die Einspeisevergütung in Anspruch nimmt. 

• Um dies zu verhindern, sollte der Zähler 3, der die Einspeisung der PV-Anlage er-
fasst, ohne Rücklaufsperre ausgestattet sein. Dies führt dazu, dass die von der PV-
Anlage bezogenen Strommengen die gemessene Gesamterzeugung der PV-Anlage 
mindern. Aufgrund der höheren Einspeisevergütung für PV-Strom gegenüber dem 
Strom aus dem BHKW wird der Anreiz zur Nutzung des KWK-Stroms zur Deckung 
des Bedarfs der PV-Anlage ausgeschaltet. 
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Abbildung 1: Aufbau von Mess-/Zähleinrichtungen und Ermittlung der Strommengen bei 
gleichzeitigem Betrieb von mehreren Erzeugungsanlagen an demselben Netzanschluss; spe-
ziell: KWK-Anlage (BHKW) und kleine EEG-Anlage (PV-Anlage); 
nur empfohlen bei geringem Eigenverbrauch der PV-Anlage, der von dieser nicht gedeckt 
werden kann (nächtlicher „Stand-by-Verbrauch“): 

 

 

 

 

 

Zuordnung der erzeugten elektrischen 
Arbeit 

 

KWK-Anlage (BHKW) 

Gesamterzeugung: = 4 (A-) 

Selbstverbrauch: = 4 (A-) – 2 (A-) 

Einspeisung: = 2 (A-) 

 

PV-Anlage  

Gesamterzeugung: = 3 (A-) 

Selbstverbrauch: = 3 (A-) – 1 (A-) + 2 
(A-) 

Einspeisung: = 1 (A-) – 2 (A-) 

 

 

 

 

 

 

Alternativ wird die eindeutige Zuordnung der eingespeisten und der eigenverbrauchten 
Stormmengen zu der jeweiligen Erzeugungsanlage durch einen Messaufbau erreicht, der zu 
einem bestimmten Zeitpunkt jeweils nur die Einspeisung aus einer Anlage in die Hausvertei-
lung ermöglicht (siehe Abbildung 2) ermöglicht. 

Der Anschlussnutzer muss jederzeit manipulationssicher gewährleisten, dass über den Zähl-
punkt 1 (siehe Abbildung 2) ausschließlich Strom gem. KWKG und über den Zählpunkt 2 (sie-
he Abbildung 2) ausschließlich Strom gem. EEG eingespeist wird.  
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Die Einhaltung der technisch notwendigen Forderungen gemäß DIN 18015-1 (insbesondere 
Punkt 5.2.1 -> Hauptstromversorgungen sind als Strahlennetze zu  betreiben, d.h. durch die 
Ausführung der Umschalteinrichtung zwischen den beiden Einspeisezweigen in die Hausver-
teilung ist eine Querverbindung auszuschließen), DIN VDE 0100-530 (insbesondere Punkt 
536 -> Einrichtungen zum Trennen und Schalten), DIN VDE 0100-537 (insbesondere Punkt 
537.2 -> Geräte zum Trennen und die Punkte 537.4.3 bis 537.5 -> Schaltgeräte für betriebs-
mäßiges Schalten), DIN VDE 0100-460 (insbesondere Punkt 462 -> Trennen und Punkt 465 -
> Betriebsmäßiges Schalten), ist sicherstellen. 

Eine „Kurzschlusszeit“ im Parallelbetrieb ist nicht zulässig. Die während der Umschaltung 
eintretende kurze Unterbrechung sollte möglichst mit Hilfe einer unterbrechungsfreien Strom-
versorgung (USV) vom Anschlussnehmer überbrückt werden. 

Zusätzlich zur Einhaltung der vorstehenden Normen sind eine mechanische und elektrische 
Verriegelung der Schaltgeräte innerhalb der Umschalteinrichtung zu gewährleisten, die Um-
schalteinrichtung ist in einem verplombten Gehäuse zu installieren (2 Eingänge von den je-
weiligen Erzeugungsanlagen/Netz und ein Ausgang zu den Verbrauchern sowie ggf. Steuer-
eingänge) und der Nennstrom der Schaltgeräte innerhalb der Umschalteinrichtung ist auf die 
Verbrauchsbedingungen (z.B. Nennstrom der Hauptsicherung) anzupassen. 

Aufgrund der vorliegenden technischen Umsetzung (siehe Abbildung 2) erfolgt die Versor-
gung der elektrischen Anlage des Anschlussnutzers zur Stromentnahme über zwei Zählun-
gen. Somit werden zwei Anschlussnutzungs- und ggf. Netznutzungsverhältnisse vereinbart. 
Die dadurch entstehenden Anschlussnutzer müssen personenidentisch sein. 

Es erfolgt keine Versorgung weiterer nachgelagerter Letztverbraucher im Objekt (z.B. Ver-
sorgung durch Dritte). Dem Anschlussnutzer muss bewusst sein, dass zur Versorgung weite-
rer Letztverbraucher im Objekt, wesentliche technische Änderungen auf seine Kosten erfor-
derlich werden (z. B. Anlagentrennung). 

Zum gemeinsamen Betrieb von KWK- und  EEG-Anlagen an einem Netzanschluss sollten die 
vorstehenden Randbedingungen schriftlich bzw. vertraglich vereinbart werden.  
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Hierfür ergibt sich folgendes Schaltbild (Abbildung 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Welche Anforderungen gelten bei einem Wechsel zwischen Voll- und Überschuss-
einspeisung für die Messkonfiguration?  

Ein Wechsel zwischen Voll- und Überschusseinspeisung nach § 33 Abs. 1 bzw. § 33 Abs. 2 
EEG 2009 ist erst dann zulässig, wenn im konkreten Fall die unter Frage 3 a) beschriebenen 
Anforderungen an die Messkonfiguration eingehalten werden. Kann insbesondere die erfor-
derliche „Erzeugungsmessung“ mangels einer entsprechenden Messeinrichtung nicht durch-
geführt werden, kann auch die Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 vom Anla-
genbetreiber nicht praktiziert werden.  

Gleiches gilt für die Einspeisungsmessung. Da die Selbstverbrauchsregelung nach § 33 
Abs. 2 EEG 2009 (a.F. wie n.F.) vom Anlagenbetreiber bei Einhaltung der gesetzlichen Vor-
aussetzungen stets durch entsprechende vorherige Mitteilung an den Netzbetreiber prakti-
ziert werden darf, er aber auch wieder zur Volleinspeisung zurück kehren darf, muss die Voll-
einspeisung jedenfalls für den Fall des selbstverbrauchsfähigen Moduls physikalisch ins Netz 
gelangen können und dies durch eine entsprechende Schaltung zu gewährleistet werden. 
Das Messsystem muss damit für die physikalische Vollenspeisung eine gesonderte Zählung 

* Trennstellen nach TAB 
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vorsehen. Gleichzeitig muss die galvanische Trennung der Hausanlage von der PV-Anlage 
sichergestellt sein.  

 

(d) Was ist zu berücksichtigen, wenn die Anlage an ein Netz i. S. d. § 8 Abs. 2 EEG 2009 
angeschlossen ist und der Überschussstrom mittels kaufmännisch-bilanzieller Weiter-
gabe gemäß § 8 Abs. 2 EEG 2009 angeboten wird? 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 33 Abs. 2 EEG 2009 a.F. und 
n.F.:  

Da der Messaufbau im Falle der Vergütungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 prinzipiell 
der gleiche ist wie in dem Fall, dass die Anlage an ein Netz i. S. d. § 8 Abs. 2 EEG 2009 an-
geschlossen ist und der Überschussstrom mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe ge-
mäß § 8 Abs. 2 EEG 2009 angeboten wird, sind hierbei keine besonderen Anforderungen an 
die Messeinrichtung zu stellen. Wird das Netz nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 nicht vom Anlagen-
betreiber selber betrieben, muss zwischen der Anlage und diesem Netz zusätzlich noch eine 
Einspeisungsmesseinrichtung und das gleiche zwischen diesem Netz und dem Netz für die 
allgemeine Versorgung installiert werden, um die Bilanzierung der entsprechenden Strom-
mengen korrekt durchführen zu können und die Netznutzung des Betreibers des Netzes nach 
§ 8 Abs. 2 EEG 2009 korrekt abrechnen zu können.  

Da bei der Berechnung der vergütungsfähigen Strommengen prinzipiell zwischen der Vergü-
tungsvariante nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 und der Einspeisung aufgrund einer „kaufmän-
nisch-bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 differenziert werden muss21, kann 
die hier als „selbstverbrauchte Strommenge“ im Rahmen der Vergütungsvariante nach § 33 
Abs. 2 EEG 2009 deklarierte Strommenge nicht als im Rahmen der „kaufmännisch-
bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 eingespeist angesehen werden. Dies 
erfordert vor der jeweiligen Einspeisung eine eindeutige Positionierung des Anlagenbetrei-
bers, ob der betreffende Strom im Rahmen einer „kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe“ 
nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 fiktiv eingespeist werden soll, oder – wie physikalisch i.d.R. ge-
schehen, durch den Anlagenbetreiber selber oder einen Dritten nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 
verbraucht werden soll. Nimmt der Anlagenbetreiber hierzu keine Stellung, muss aufgrund 
von § 16 Abs. 1 und 4 EEG 2009 eine Einspeisung im Rahmen einer „kaufmännisch-
bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 angenommen werden, selbst wenn der 
Messaufbau auch einen (teilweisen) Selbstverbrauch nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 zulassen 
würde. 

 

Ansprechpartner: 
Christoph Weißenborn 
Telefon: +49 30 300199-1514 
christoph.weissenborn@bdew.de 

 

 

                                                
21  Vgl. die Antwort auf Frage 1 e) 


